
LRBPO U N D AVES 

S C H L U S S A N T R Ä G E DES G E N E R A L A N W A L T S 

N I A L F E N N E L L Y 

vom 7. November 1996 * 

1. Das vorliegende Vorabentscheidungser
suchen betrifft die Frage, unter welchen Vor
aussetzungen ein Mitgliedstaat die Abwei
chung von dem Verbot des Fangens von 
wildlebenden Vögeln für sich in Anspruch 
nehmen kann, insbesondere ob eine solche 
Abweichung gerechtfertigt ist, wenn die 
unmittelbare Durchführung des Verbots zu 
Beeinträchtigungen einiger Vogelliebhaber 
führen würde oder wenn für die in Gefan
genschaft lebenden Vogclbestände die Gefahr 
der Inzucht bestehen würde. 

I — Sachverhalt und nationale Rechtsvor
schriften 

2. Die Ausübung der „Tcnderic", die im 
wesentlichen darin besteht, bestimmte kleine 
Vögel, insbesondere Finken, mit Schlingen 
und Netzen zu fangen 1, war lange ein Zeit
vertreib in der wallonischen Region in Bel
gien. Nach Auffassung eines der Beteiligten 
des Verfahrens vor dem nationalen Gericht 
ist das Fangen und Halten wildlebender 
Vögel ein „tief verwurzelter angestammter 
Brauch in Wallonien, ... der von internatio
nalen Vorschriften in keiner Weise mißbilligt 
wird". Das Königreich Belgien machte daher 
bei der Hinterlegung der Ratifikationsurkun
de 2 zu dem Übereinkommen über die Erhal
tung der europäischen wildlebenden Pflan

zen und Tiere und ihrer natürlichen Lebens
räume (Berner Übereinkommen) vom 
19. September 1979 3 einen Vorbehalt gemäß 
Artikel 9 Absatz 1 des Übereinkommens 
(der weitgehend mit dem Wortlaut des Arti
kels 9 Absatz 1 der Richtlinie 79/409/EWG 
des Rates vom 2. April 1979 über die Erhal
tung der wildlebenden Vogelarten [im fol
genden: Richtlinie] übereinstimmt) 4 mit dem 
Inhalt, daß „das Fangen von Vögeln zu 
Freizeitzwecken ... in der wallonischen 
Region erhalten bleibt", wenn auch selbst
verständlich „unbeschadet der Gemein
schaftsbestimmungen". 

3. Artikel 3 der Königlichen Verordnung 
vom 20. Juli 1972 über den Vogelschutz ver
bot u. a. den Fang aller Arten von wild
lebenden Vögeln in den Benelux-Ländern. 5 

Artikel 9 gab dem Minister für Landwirt
schaft die Befugnis, aus Gründen der Wis
senschaft oder des Naturschutzes zeitlich 
begrenzte Abweichungen von der Verord
nung zur Vermeidung von Nachteilen oder 
zur Förderung eines örtlichen Interesses 
zuzulassen. Eine Ministerialverordnung, die 
das Halten und den Tausch von Vögeln 
regelt und die zeitweise Haltung eines Vogel
bestands zuläßt, wurde am 17. September 
1973 erlassen.6 Deren einzige Bcgründungs-

* Originalsprache: Englisch. 

1 — Verordnung der wallonischen Regierung vom 8. Oktober 
1992 über die Versorgung der Züchter mit einheimischen 
Vogclarten, Moniteur Belge vom 10. Oktober 1992, S. 21818, 
fünfte Begründungserwägung. 

2 — Moniteur Belge vom 29. Dezember 1990, S. 24530. 

3 — ΛΒl.1982, L 38, S. 3. 

4 — ABl. 1979, L 103, S. 1. 

5 — Moniteur Belge vom 1, August 1972, S. 8530; die Zuständig
keiten für das Jagdwesen wurden 1980 den Regionen über
tragen, die die in diesem Bereich geltenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften aufheben, ergänzen, ändern oder 
ersetzen können (Urteil in der Rechtssache 247/85, 
Kommission/Belgien, Slg. 1987, 3029, Randnr. 4). 

6 — Moniteur Belge vom 21. September 1973, S. 10669. 
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erwägung stellt fest, daß es „für den Fort
bestand der Aufzucht und der Durchführung 
der Singwettstreite für Finken ... wünschens
wert [ist], eine zeitweise Versorgung der 
Vogelzüchter und Finkensammler mit 
Vögeln, die in der Natur gefangen worden 
sind, zuzulassen, sofern eine ausreichende 
Zahl von Vögeln für die Aufzucht zur Verfü
gung steht". Die Fangzeit wurde auf den 
10. Oktober bis zum 15. November eines 
jeden Jahres festgelegt, während die Liste der 
Vogelarten und die Anzahl der Exemplare, 
die gefangen werden können, jährlich vom 
Minister zu bestimmen sind. 

4. Nach dem Inkrafttreten der Richtlinie 
erließ die Regionalregierung von Wallonien 
eine Verordnung vom 28. Juli 1982 „über das 
Fangen und den Tausch von Vögeln und über 
die zeitlich begrenzte Zulässigkeit der Ver
sorgung mit Vögeln", die in dieser Region an 
die Stelle der Verordnung von 1973 trat. 7 Sie 
berechtigte den für die „Tenderle" in der 
wallonischen Region zuständigen Minister, 
jährlich die Vogelarten, die gefangen werden 
können, das Datum und die Dauer der Fang
zeit, sowie die Zahl der Ringe zu bestimmen, 
die jedem Fänger zugeteilt werden können; 
das Erfordernis, daß Vögel, die zur Versor
gung gefangen werden, unverzüglich beringt 
werden, sollte gewährleisten, daß die festge
legte Höchstzahl, die in einer bestimmten 
Fangzeit gefangen werden kann, eingehalten 
wird. Die Ausübung dieser Tätigkeit unterlag 
dem Genehmigungsvorbehalt; höchstens 
4 300 solcher Genehmigungen konnten für 
das Gebiet der wallonischen Region erteilt 
werden. 8 Der Gerichtshof entschied mit 
Urteil vom 8. Juli 1987, daß diese Vorschrif

ten über den Fang wildlebender Vögel gegen 
die Richtlinie verstoßen. 9 

5. Am 13. September 1990 erließ die Regie
rung der wallonischen Region eine Verord
nung über die Versorgung der Vogelzüchter, 
mit der gestattet wurde, aus jeder der 13 
Arten eine festgelegte, sich insgesamt auf 
40 580 Exemplare belaufende Menge von 
wildlebenden Vögeln zu fangen. 10 Diese Ver
ordnung wurde vom belgischen Conseil 
d'État mit Urteil vom 11. Juni 1991 einige 
Monate nach Ablauf der Fangzeit aufgeho
ben. Dasselbe Schicksal erfuhren die Verord
nungen vom 26. September 1991 und 
8. Oktober 1992, 11 die beide mit Urteilen 
vom 4. November 1994 aufgehoben wurden; 
in beiden Rechtsstreitigkeiten entschied der 
Conseil d'État, daß das fragliche Fangen von 
Vögeln aufgrund der Richtlinie verboten sei, 
daß die wallonische Regierung nachweisen 
müsse, daß es keine andere zufriedenstel
lende Lösung gebe, und daß sie dieser Ver
pflichtung nicht nachgekommen sei. Insbe
sondere war der Conseil d'État nicht der 
Ansicht, daß der Fang in der Natur bis zur 
Vorlage des Ergebnisses einer Studie über die 
Durchführbarkeit der Aufzucht, die die wal
lonische Regierung in Auftrag gegeben hatte, 
gerechtfertigt sei. 

6. Im Oktober 1992 wurde der Fakultät für 
Veterinärmedizin der Universität Liège vom 
zuständigen Minister der wallonischen 
Regierung der Auftrag für eine Studie über 
die Durchführbarkeit der Aufzucht einhei-

7 — Moniteur Belge vom 18. September 1982, S. 10800. 

8 — In der mündlichen Verhandlung wurde dargelegt, daß die 
Zahl der erteilten Genehmigungen 1981 die Größenordnung 
von 50 000 und 1994 die Größenordnung von 20 000 oder 
30 000 erreichte; diese Zahlen stehen nicht im Einklang mit 
den in Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung vom 28. Juli 1982 
getroffenen Festlegungen. 

9 — Urteil in der Rechtssache 247/85, Kommission/Belgien, 
zitiert in Fußnote 5, Randnrn. 36 bis 43. 

10 — Moniteur Belge vom 29. September 1990, S. 18598. 
11 _ Moniteur Belge vom 1. Oktober 1991, S. 21595, und vom 

10. Oktober 1992, S. 21818. 
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mischer Vögel der Region in den Jahren 1993 
und 1994 erteilt. Das Gutachten sollte auch 
das Ausmaß der Schwierigkeiten bei der 
Aufzucht bestimmter einheimischer Vogel
arten untersuchen, die Bedingungen festle
gen, die die Fortpflanzung in der Gefangen
schaft erleichtern würden, und die Größe 
und die Verbreitung von Einrichtungen für 
die Aufzucht dieser Vögel in der walloni
schen Region feststellen. Zu diesem Zweck 
sollte das Gutachten im Jahr 1993 283 Paare 
in 30 Zuchtanlagen mit unterschiedlicher 
Qualität untersuchen, zu denen auch die 
angeschensten Einrichtungen der walloni
schen Region gehörten; im Jahre 1994 sollte 
die Studie 71 Paare in sechs gut ausgestatte
ten Zuchtanlagcn und 74 Paare in einer vom 
Minister der wallonischen Region subventio
nierten Musterzuchtanlage prüfen. 

7. Der Conseil d'État setzte die Durchfüh
rung der Verordnung über die Versorgung 
mit Vögeln vom 16. September 1993 vorläu
fig am 8. Oktober 1993 und endgültig am 
14. Oktober aus, was als „ein bedeutsamer 
Fortschritt im Vergleich zu der bisherigen 
Rechtsprechung" 12 beschrieben wurde. Die 
Verordnung aus dem Jahre 1993 wurde am 
27. Mai 1994 aufgehoben. 

8. Der von der wallonischen Regierung in 
Auftrag gegebene Bericht über die Durch
führbarkeit der Aufzucht einheimischer 
Vögel wurde im Oktober 1993 von Dr. Bro-
chier von der Fakultät für Veterinärmedizin 
der Universität Liège vorgelegt (im folgen

den: Brochier-Bericht). Er kam u. a. zu dem 
Ergebnis, 

— daß die Aufzucht in Gefangenschaft bei 
den sieben untersuchten Arten sowie bei 
einer Reihe anderer Arten, die jährlich 
gefangen werden dürfen, möglich sei; 

— daß die durchschnittliche Fortpflanzungs-
rate insbesondere von den Bedingungen 
abhänge, unter denen die Vögel gehalten 
würden, und das schlechteste Ergebnis 
dort erreicht worden sei, wo die Brut-
paarc in einem gemeinschaftlichen Vogel
haus gehalten würden statt allein in 
einem Kasten; 

— daß die Umsetzung der technischen 
Empfehlungen des Berichts 13 eine 
gewisse Zeit in Anspruch nehmen würde, 
da viele Vogelliebhaber ihre Einrichtun
gen und Verhaltensweisen ändern müß
ten, diese Verbesserungen aber schnell zu 
einem Anwachsen der Fortpflanzungsrate 
führen würden; 

— daß einige Jahre erforderlich sein würden, 
um die Aufzucht in großem Umfang in 

12 — Neuray, „La Suspension de la Tenderie en 1993: un Hom
mage à Aristophane?", 1993, JLMB 1364, 1366. 

13 — Insbesondere zur materiellen und und sozialen Umgebung 
der Arten, zu gesundheitlichen und medizinischen Maßnah
men, zur Futtcrkontrolle und zur Auswahl der Brulpaarc. 
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Gang zu bringen, und während dieser 
Zeit die Versorgung mit einer begrenzten 
Zahl von Vögeln (mittels Fang in der 
Natur) unerläßlich sei. 

9. Die Ergebnisse des Brochier-Berichts 
wurden vom Conseil Supérieur Wallon de 
Conservation de la Nature (im folgenden: 
CSWCN), der zu dem Entwurf der späteren 
Verordnung vom 14. Juli 1994 gehört wurde, 
nicht geteilt. In seiner vorläufigen Stellung
nahme vom 12. Juli 1994 vertrat er die Auf
fassung, daß die Methoden zur Aufzucht der 
Vogelarten, deren Fang zugelassen werden 
sollte, seit langem bekannt seien und daß 
deshalb die Aufzucht in Gefangenschaft 
unter geeigneten Bedingungen eine zufrie
denstellende Lösung sei, um das Auffüllen 
der Bestände zu gewährleisten. Er kam auch 
zu dem Ergebnis, daß die Einführung eines 
vollständigen Fangverbots dazu führen 
würde, daß die Vogelliebhaber, um die Fort
pflanzung unter geeigneten Bedingungen 
sicherzustellen, die erforderlichen Änderun
gen an ihren Anlagen beschleunigt vorneh
men würden; die sich dann ergebende ver
besserte Fortpflanzungsrate bei Benutzung 
allein der jetzigen Bestände würde ihren 
Bedarf mehr als decken. 14 

10. Am 14. Juli 1994 erließ die wallonische 
Regierung eine Verordnung über den Schutz 
der Vögel in der wallonischen Region, mit 
der die Verordnung vom 28. Juli 1982 aufge
hoben wurde. 15 Gemäß den Artikeln 2 
Absatz 1 und 3 Absatz 1 dieser Verordnung 
ist das Fangen und der Verkauf sämtlicher 
wildlebender Vogelarten, die im europäi
schen Gebiet heimisch sind, verboten. Kapi

tel IV des IV. Titels der Verordnung trägt 
die Überschrift „Über das Fangen zu Zucht
zwecken". Die einschlägigen Bestimmungen 
lauten wie folgt: 

Artikel 26: 

„Der Fang von wildlebenden Vögeln zu dem 
Zweck, die Aufzucht als solche als zufrie
denstellende Lösung zu ermöglichen, bedarf 
einer Genehmigung nach den Bestimmungen 
dieses Kapitels." 

Artikel 27 Absatz 1: 

„Die Arten wildlebender Vögel, deren Fang 
gestattet ist, sowie die Fangquoten je Art 
werden durch Regierungsverordnung jähr
lich degressiv für einen Zeitraum von fünf 
Jahren unter den in Anhang III Buchstabe b 
dieser Verordnung aufgeführten Arten und 
Unterarten festgelegt." 

Anhang III Buchstabe b enthält eine Liste 
mit zehn Arten wildlebender Vögel, die 
gefangen werden dürfen, und die Höchst
mengen je Art, die jährlich entnommen wer
den dürfen, insgesamt 31 090 Vögel. Für die 
Jahre 1994 bis 1998 legt Anhang XIII die 

14 — D0C.94/CSWCN 111, Anhang B. 
15 — Moniteur Belge vom 21. September 1984, S. 23922. 
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jährliche Fanghöchstmenge je Art fest, die 
niedriger oder ebenso groß wie die in 
Anhang III Buchstabe b vorgesehenen 
Zahlen ist und sich jährlich verringert. 

11. Artikel 32 der Verordnung bestimmt die 
Voraussetzungen für die Erlangung einer 
Fangerlaubnis; der Antragsteller muß insbe
sondere selbst oder durch einen Teilhaber in 
der Vogelaufzucht tätig sein und während 
eines der Antragstellung vorhergehenden 
Zeitraums von 36 Monaten eine durch
schnittliche Vermchrungsrate von Eins 16 

erzielt haben. Gemäß Artikel 73 sind diese 
Erfordernisse für eine Übergangszeit von 
1994 bis einschließlich 1997 nicht notwendig. 
Statt dessen muß der Antragsteller die erfor
derlichen, im Anhang XIV der Verordnung 
bestimmten Aufzuchteinrichtungen besitzen 
oder Zugang zu ihnen haben und die in die
sem Anhang aufgestellten Richtlinien beach
ten. 

12. Die Anwendung der Verordnung vom 
14. Juli 1994 wurde vom Conseil d'État am 
7. Oktober 1994 ausgesetzt. Das Inkrafttre
ten einer weiteren Verordnung mit ähnli
chem Inhalt vom 13. Oktober 1994 wurde 
vom Conseil d'État am 14. Oktober 1994 
ausgesetzt. 

13. Da der Conseil d'État der Auffassung ist, 
daß eine fehlerfreie Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts nicht so eindeutig sei, 
daß ernsthafte Zweifel ausgeschlossen seien, 
hat er dem Gerichtshof zwei sehr präzise 

Fragen über die Auslegung der Richtlinie 
vorgelegt: 

1. Gestatten es die Artikel 5, 9 und 18 der 
Richtlinie 79/409/EWG vom 2. April 
1979 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten einem Mitgliedstaat, während 
eines bestimmten Zeitraums dem 
Umstand degressiv Rechnung zu tragen, 
daß das Verbot des Fangens von Vögeln 
zu Freizeitszwecken zahlreiche Vogel
liebhaber zwingen würde, ihre Einrich
tungen zu ändern und bestimmte 
Gewohnheiten aufzugeben, wenn dieser 
Staat anerkennt, daß die Aufzucht sich als 
möglich erweist, aus dem genannten 
Grund jedoch noch nicht in großem 
Umfang durchführbar ist? 

2. Gestatten es die Artikel 5, 9 und 18 der 
Richtlinie 79/409 den Mitgliedstaaten 
— gegebenenfalls in welchem Umfang —, 
den Fang von im europäischen Gebiet 
wildlebenden Vögeln zu erlauben, um in 
den Einrichtungen, in denen Vögel zu 
Freizeitzwecken gezüchtet werden, die 
Nachteile der Inzucht zu vermeiden, die 
sich aus zu zahlreichen endogenen 17 

Kreuzungen ergeben würden? 

16 — Eine Vermchrungsrate von Eins bedeutet, daß die Zahl der 
in der Gefangenschaft geschlüpften und lebenden Vögel 
genau die Sterblichkeitsziffer des speziellen Vogclbcstanücs 
ausgleicht. 

17 — Der Begriff „endogen" bedeutet nach Wahrig, Deutsches 
Wörterbucht „von innen kommend, im Innern entstehend, 
im Innern befindlich"; erscheint hier fehl am Platz. 
Gemeint ist wohl „endogam". 
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II — Die einschlägigen Gemeinschafts
bestimmungen 

14. Die grundlegenden einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie haben bereits 
Anlaß zu einer Fülle von Entscheidungen 
des Gerichtshofes gegeben 18; es handelt sich 
um folgende Vorschriften. 

15. Das Ziel der Richtlinie wird in Artikel 1 
Absatz 1 definiert: 

„Die Richtlinie betrifft die Erhaltung sämtli
cher wildlebender Vogelarten, die im europäi
schen Gebiet der Mitgliedstaaten, auf wel
ches der Vertrag Anwendung findet, hei
misch sind. Sie hat den Schutz, die Bewirt
schaftung und die Regulierung dieser Arten 
zum Ziel und regelt die Nutzung dieser 
Arten." 

16. Artikel 1 wird durch Artikel 2 ergänzt, 
der wie folgt lautet: 

„Die Mitgliedstaaten treffen die erforderli
chen Maßnahmen, um die Bestände aller 
unter Artikel 1 fallenden Vogelarten auf 
einem Stand zu halten oder auf einen Stand 
zu bringen, der insbesondere den ökologi
schen, wissenschaftlichen und kulturellen 

Erfordernissen entspricht, wobei den wirt
schaftlichen und freizeitbedingten Erforder
nissen Rechnung getragen wird." 

17. Die Richtlinie begründet eine Reihe von 
allgemeinen Pflichten in bezug auf die Erhal
tung des Populationsstands der geschützen 
Arten und in bezug auf Pflege, Erhaltung 
und Wiederherstellung der Lebensräume 
(Artikel 2 und 3). Andere Bestimmungen 
enthalten besondere Pflichten zum Schutz 
von gefährdeten Arten und von Zugvogel
arten (Artikel 4) und zum Schutz wild
lebender Vögel und ihres Geleges im allge
meinen einschließlich des Verbotes der 
Vermarktung wildlebender Vögel und der 
Beschränkungen in der Bejagung der 
geschützten Arten (Artikel 5 bis 8). 

18. Artikel 5 Buchstabe a verpflichtet die 
Mitgliedstaaten, „die erforderlichen Maßnah
men zur Schaffung einer allgemeinen Rege
lung zum Schutz aller unter Artikel 1 fallen
den Vogelarten [zu treffen], insbesondere das 
Verbot ... des ... Fangens, ungeachtet der 
angewandten Methode". 

19. Gemäß Artikel 9 Absatz 1 können 
Mitgliedstaaten von dem in Artikel 5 

18 — Vgl. Wils, „The Bird Directive 15 years later: a survey of 
the case-law and a comparison with the habitats directive", 
6 Journal of Environmental Law 220, 1994, und in jüngerer 
Zeit die Rechtssache C-149/94 (Vergy, Slg. 1996, I-229), 
Rechtssache C-202/94 (Van der Feesten, Sig. 1996, I-355), 
Rechtssache C-118/94 (Associazione Italiana per il WWF 
u. a., Slg. 1996, I-1223), und Rechtssache C-44/95 (Royal 
Society for the Protection of Birds, Slg. 1996, I-3805). 

I - 6782 



LRBPO UND AVES 

bestimmten Verbot, Vögel zu fangen, nur 
abweichen, 

„sofern es keine andere zufriedenstellende 
Lösung gibt [und] aus den nachstehenden 
Gründen ... 

a) — im Interesse der Volksgesundhcit und 
der öffentlichen Sicherheit, 

—• im Interesse der Sicherheit der Luft
fahrt, 

— zur Abwendung erheblicher Schäden 
an Kulturen, Viehbeständen, Wäldern, 
Fischereigebieten und Gewässern, 

— zum Schutz der Pflanzen- und Tier
welt; 

b) zu Forschungs- und Unterrichtszwecken, 
zur Aufstockung der Bestände, zur 
Wiederansiedlung und zur Aufzucht im 
Zusammenhang mit diesen Maßnahmen; 

c) um unter streng überwachten Bedingun
gen selektiv den Fang, die Haltung oder 
jede andere vernünftige Nutzung 
bestimmter Vogelarten in geringen Men
gen zu ermöglichen". 

20. Artikel 9 Absatz 2 bestimmt: 

„In den abweichenden Bestimmungen ist 
anzugeben, 

— für welche Vogelarten die Abweichungen 
gelten, 

— die zugelassenen Fang- oder Tötungsmit
tel, -einrichtungen und -methoden, 

— die Art der Risiken und die zeitlichen 
und örtlichen Umstände, unter denen 
diese Abweichungen getroffen werden 
können, 

— die Stelle, die befugt ist zu erklären, daß 
die erforderlichen Voraussetzungen gege
ben sind, und zu beschließen, welche 
Mittel, Einrichtungen und Methoden in 
welchem Rahmen von wem angewandt 
werden können, 

— welche Kontrollen vorzunehmen sind." 

Gemäß Artikel 9 Absatz 3 müssen die 
Mitgliedstaaten einen Bericht über die 
Anwendung dieses Artikels der Kommission 
übermitteln, die „ständig darauf [achtet], daß 
die Auswirkungen dieser Abweichungen mit 
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dieser Richtlinie vereinbar sind" (Artikel 9 
Absatz 4). 

21. Aus Artikel 5 ergibt sich, daß das Fangen 
wildlebender Vögel durch die Richtlinie ver
boten ist, sofern es nicht nach Artikel 9 
gerechtfertigt ist. 

III — Erklärungen der Parteien 

22. Schriftliche Erklärungen wurden von 
Belgien, gemeinsam von der Ligue Royale 
Belge pour la Protection des Oiseaux und 
der Société d'Études Ornithologiques AVES 
(im folgenden: Antragsteller), von der Fédé
ration Royale Ornithologique Beige19 (im 
folgenden: FROB) und von der Kommission 
abgegeben. 

Zur ersten Frage 

23. Die Antragsteller bestreiten, daß 
„psycho-soziale Erwägungen", die sich aus 
dem anhaltenden Widerstand gegenüber der 
Veränderung der der Aufzucht abträglichen 
Gewohnheiten ergeben, bei der Aufzuchts
methode die Annahme einer zufriedenstel
lenden Lösung im Sinne von Artikel 9 

Absatz 2 der Richtlinie verbieten könnten; 
daher sei der Rückgriff auf Artikel 9 ausge
schlossen. Nach dem Bericht des Referenten 
beim Conseil d'État, der von den Antragstel
lern zitiert wird, sei die fünfjährige Über
gangszeit nicht dafür bestimmt, den Erwerb 
von Kenntnissen zu ermöglichen, sondern 
den Fang von wildlebenden Vögeln zu 
gestatten, um den mangelhaften Zustand der 
Einrichtungen vieler Vogelliebhaber auszu
gleichen. In dem Bericht des Referenten 
werde gleichfalls dargelegt, daß die fünf
jährige Übergangszeit verlängert werden 
könne und daß das Erfordernis, daß der 
Züchter, um eine Erlaubnis für den Fang 
wildlebender Vögel zu erhalten, die Exi
stenzfähigkeit seiner Einrichtung nachweisen 
müsse, erst im Jahr 1998 in Kraft trete; die 
Antragsteller kommen zum Ergebnis, daß 
die Übergangszeit nicht rechtmäßig sei, 
soweit die Aufzucht der fraglichen Vögel in 
Gefangenschaft bereits möglich sei. Sie tra
gen weiterhin vor, daß die Verordnung einen 
Verstoß gegen Artikel 18 der Richtlinie, mit 
dem die Frist zur Umsetzung festgesetzt 
werde, darstelle und daß die geforderte 
Abweichung einen Verletzungstatbestand 
mit genau denselben Merkmalen fort
bestehen lasse, die der Gerichtshof im Jahre 
1987 in der Rechtssache Kommission/ 
Belgien20 für unvereinbar mit dem 
Gemeinschaftsrecht erachtet habe. Darüber 
hinaus genüge die Menge der in der walloni
schen Region in der Natur gefangenen Vögel, 
die die Antragsteller auf über eine halbe Mil
lion schätzen, nicht dem Erfordernis der 
„geringen Mengen" in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstabe c der Richtlinie. 

24. Zur zweiten Frage legen die Antrag
steller wissenschaftliche Unterlagen vor, mit 

19 — Diese Organisation bezeichnet sich in ihren eigenen 
Erklärungen als „Fédération Royale Ornithologique Wal
lonne", aïs „Fédération Royale Ornithologique Belge" und 
als „Fédération Ornothologique Wallonne". Aus Gründen 
der Vereinfachung wird hier die vom Conseil d'État 
benutzte Bezeichnung verwandt. 20 — Rechtssache 247/85, zitiert in Fußnote 5. 
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denen sie widerlegen wollen, daß sich 
Inzuchtprobleme ergeben könnten. Die Auf
zucht von Vögeln werde in einer Reihe von 
Mitgliedstaaten, in denen der Fang vollstän
dig verboten sei, in großem Umfang prakti
ziert, ohne daß derartige Probleme aufträten. 
Die Aufzucht sei eine völlig geeignete 
Lösung, und der Fang sei nicht gemäß Arti
kel 9 gerechtfertigt. 

25. Die Kommission trägt vor, eine Abwei
chung aufgrund von Artikel 9 sei schon dann 
nicht zulässig, wenn es grundsätzlich eine 
andere zufriedenstellende Lösung gebe; die 
tatsächliche Durchführung einer alternativen 
Lösung werde nicht verlangt, um eine solche 
Abweichung auszuschließen. Das Fangen 
wäre nur gerechtfertigt, wenn die „Quasi
Unmöglichkeit" der Aufzucht durch objek
tive wissenschaftliche und technische Fakto
ren nachgewiesen werden könnte, die unter 
Bezugnahme auf Vogelbestände in der 
Gefangenschaft und nicht auf einzelne Ama
teurzüchter ermittelt werden müßten. Daß 
zahlreiche Vogelliebhaber möglicherweise 
nicht über die erforderlichen Einrichtungen 
verfugten oder daß die Abweichung 
beschränkt und degressiv sei, sei unerheblich. 
Die Kommission meint, daß insbesondere im 
Lichte des Urteils des Gerichtshofes in der 
Rechtssache Vergy 21 eine umfassendere 
Zusammenarbeit der Züchter auf der Grund
lage der existierenden Bestände eine solche 
Lösung darstellen würde. Sollte andererseits 
der Gerichtshof nicht zu dieser Auslegung 
des Artikels 9 Absatz 1 der Richtlinie kom
men, müßte das nationale Gericht die Krite
rien anwenden, die vom Gerichtshof für die 
Frage aufgestellt worden seien, ob der Fang 
eine „vernünftige Nutzung ... in geringen 
Mengen" darstellen könne. 

26. Die Kommission ist jedoch der Auffas
sung, daß Artikel 9 Absatz' 1 Buchstabe c her
angezogen werden könne, um den Fang von 
Exemplaren zur Sicherung der Zufuhr neuer 
Erbanlagen zu rechtfertigen, sofern die Gefahr 
der Inzucht wissenschaftlich begründet sei 
und die genetische Vielfalt nicht durch die 
Aufnahme von Exemplaren sichergestellt wer
den könne, die in der Gefangenschaft 
geschlüpft und aufgezogen worden seien. 

27. Belgien trägt vor, daß das von der Verord
nung vom 14. Juli 1994 verfolgte Ziel darin 
bestehe, den Vogelliebhabern zu gestatten, 
ihre Anlagen zu ändern und die erforderlichen 
diätetischen, hygienischen, sanitären, biologi
schen und tiermedizinischen Kenntnisse zu 
erlangen, um die Aufzucht einer hin
reichenden Menge von Vögeln zur Erhaltung 
des gegenwärtigen Bestandes in Gefangen
schaft zu ermöglichen; dies sei ein Ziel, das 
mit den Artikeln 2 und 9 der Richtlinie über
einstimme. Eine Übergangszeit sei erforder
lich in Anbetracht der begrenzten Lebenszeit 
der Vögel und der Anstrengungen, die von 
denen gefordert seien, die mit den fraglichen 
Tätigkeiten befaßt seien; während dieser Zeit 
müsse der Fang einer degressiven Zahl von 
Vögeln gestattet werden, um den Fortbcstand 
der Zucht zu erlauben. Die hier in Frage ste
henden Fangregelungen seien nach Artikel 9 
gerechtfertigt, da sie eine vernünftige Nut
zung von Vögeln darstellten und weil sie die 
Nachteile der Inzucht verhinderten, die ent
stehen könnten, wenn das gegenwärtige Ver
bot des Vogelfangs aufrechterhalten werden 
müßte. 

28. Die FROB vertritt im wesentlichen die
selbe Auffassung wie Belgien. Die Praxis, 
bestimmte Arten in Gefangenschaft aufzu
ziehen, würde nach ihrer Ansicht in naher 

21 — Urteil in der Rechtssache C-149/94, zitiert in Fußnote 18, 
Randnrn. 12 bis 15. 
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Zukunft verschwinden, wenn deren Fang in 
der Natur nicht gestattet sei. Sie zitiert ins
besondere den Brochier-Bericht zur Stüt
zung ihrer Behauptung, daß wallonische 
Züchter nicht in der Lage seien, eine ausrei
chende Menge an Exemplaren von fünf 
Arten in Gefangenschaft zu züchten: den 
wildlebenden Kanarienvogel, den Distelfink, 
den Dompfaff, den Buchfink und den Zeisig. 
Die Verordnung vom 14. Juli 1994 verringere 
die Zahl der Arten und Exemplare, die bis 
dahin hätten gefangen werden können, 
beträchtlich. Sie verkürze auch den Zeit
raum, so daß der Fang erst erfolgen könne, 
nachdem alle Zugvogel- und Nestvogelarten 
der wallonischen Region bereits fortgezogen 
seien. 

IV — Prüfung der vom nationalen Gericht 
vorgelegten Fragen 

A — Die erste Frage 

29. Mit der ersten Frage möchte der Conseil 
d'État im wesentlichen wissen, ob die Tatsa
che, daß die Aufzucht von wildlebenden 
Vögeln in Gefangenschaft wegen des 
Zustande der Anlagen und wegen der tief 
verwurzelten Gewohnheiten der Vogel
liebhaber noch nicht in großem Umfang 
durchführbar ist, ausreicht, um eine Abwei
chung vom Verbot des Fangens in der Natur 
zu rechtfertigen. 

30. Wie oben dargelegt, ist dies nicht das 
erste Mal, daß der Gerichtshof belgische 
Rechtsvorschriften zu prüfen hat, die den 
Fang von Exemplaren wildlebender Vogel
arten zu dem Zweck gestatten, das Auffüllen 

der Bestände gefangener wildlebender Vögel 
zu erlauben. Obwohl der Gerichtshof in sei
nem Urteil in der Rechtssache Kommission/ 
Belgien anerkannte, daß die Verordnung der 
wallonischen Regionalregierung vom 28. Juli 
1982 22 „die zum Fang und zur Haltung 
berechtigten Personen sowie den Fang und 
die Haltung selbst strengen Regelungen und 
Kontrollen" unterwirft, entschied er, daß die 
innerstaatlichen Bestimmungen, um unter die 
Abweichung gemäß Artikel 9 Absatz 1 
Buchstabe c der Richtlinie fallen zu können, 
gewährleisten müssen, daß „der Fang und die 
Haltung auf die Fälle beschränkt sind, in 
denen es keine andere zufriedenstellende 
Lösung, namentlich die Möglichkeit der 
Fortpflanzung der betreffenden Vogelarten in 
der Gefangenschaft, gibt". 23 

31. Erstens scheinen kaum Zweifel zu beste
hen, daß der Fang wildlebender Vögel unter 
bestimmten Umständen grundsätzlich die 
Voraussetzungen für eine Abweichung auf
grund der Richtlinie erfüllen kann. In der 
Rechtssache Kommission/Italien hat der 
Gerichtshof entschieden, daß „der Fang und 
die Veräußerung von Vögeln auch außerhalb 
der Jagdzeiten im Hinblick auf ihre Haltung 
zur Benutzung als lebende Lockvögel oder 
zu Liebhaberzwecken auf traditionellen 
Messen und Märkten eine durch Artikel 9 
Absatz 1 Buchstabe c gestattete vernünftige 
Nutzung sein kann" 24. Es ist klar, daß eine 
solche Abweichung stets das in dieser 
Bestimmung aufgestellte Kriterium der 
„geringen Mengen" erfüllen muß, das nach 
der Rechtsprechung des Gerichtshofes „kei
ne absolute Bedeutung hat, sondern sich auf 

22 — Zitiert in Fußnote 7. 
23 — Urteil in der Rechtssache 247/85, zitiert in Fußnote 5, 

Randnrn. 40 und 41, Hervorhebung vom Verfasser. 

24 — Urteil in der Rechtssache 262/85, Slg. 1987, 3073, Rand-
nr. 38. 
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die Erhaltung der Gesamtpopulation und die 
Vermehrung der fraglichen Art bezieht" 25. 

32. Eine Abweichung vom Fangverbot ist 
jedoch nicht zulässig, wenn es irgendeine 
andere zufriedenstellende Lösung gibt. Arti
kel 9 Absatz 1 Buchstabe a nennt eine 
geringe Zahl von Fällen, in denen ein öffent
liches Interesse besteht, das dem des Schut
zes wildlebender Vögel vorgeht, während die 
gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b 
gestatteten Tätigkeiten auf lange Sicht zu die
sem Schutz beitragen und daher eine Abwei
chung rechtfertigen. Artikel 9 Absatz 1 
Buchstabe c unterscheidet sich geringfügig 
darin, daß er nicht wie die Buchstaben a und 
b das konkrete Problem oder die konkrete 
Erhaltungsmaßnahme benennt, für die eine 
Abweichung erforderlich sein kann, sondern 
eine Abweichung vom Verbot des Fangens 
wildlebender Vögel gestattet, wenn der 
„Fang, die Haltung oder jede andere ver
nünftige Nutzung" erforderlich ist, um 
bestimmte Tätigkeiten, die nicht als solche 
mit der Richtlinie unvereinbar sind, zu 
ermöglichen. Durch die restriktiveren Bedin
gungen dieser Vorschrift („unter streng über
wachten Bedingungen selektiv", „vernünftige 
Nutzung", „in geringen Mengen") soll 
möglicherweise das Fehlen des Erfordernis
ses, daß die Abweichung auf einen der aufge
führten Gründe des öffentlichen Interesses 
gestützt wird, ausgeglichen werden. 

33. Das wesentliche gemeinsame Merkmal 
der Buchstaben a, b und c des Artikels 9 
Absatz 1 ist, daß sich ein im Interesse des 

Vogelschutzes in der Richtlinie geregeltes 
Verbot gegebenenfalls anderen Erfordernis
sen unterzuordnen hat. Eine Abweichung 
nach dieser Bestimmung kann daher nur ein 
letzter Ausweg sein. In diesem Zusammen
hang kann das Wort „zufriedenstellend" so 
ausgelegt werden, daß damit eine Lösung 
bezeichnet wird, die das spezielle Problem 
löst, dem sich die nationalen Behörden 
gegenübersehen, und die zugleich soweit wie 
möglich die in der Richtlinie geregelten Ver
bote beachtet. Eine Abweichung kann nur 
erlaubt sein, wenn eine andere Lösung, die 
die Aufhebung dieser Verbote nicht zur 
Folge hat, nicht möglich ist. 

34. In der vorliegenden Rechtssache besteht 
das Problem, dem sich die Behörden der 
wallonischen Regierung gegenübersehen, in 
der Notwendigkeit, die Bestände wild
lebender Vögel in der Gefangenschaft zu 
erhalten. Aus dem Wortlaut der ersten Frage 
ergibt sich, daß der Verordnung der Gedanke 
zugrunde liegt, daß „Aufzucht möglich ist", 
aber nicht „zufriedenstellend" ist, weil sie 
von den Vogelliebhabern die Änderung ihrer 
Anlagen und Gewohnheiten verlangen 
würde. Der Gesetzgeber erkennt daher aus
drücklich an, daß die Aufzucht in der Gefan
genschaft eine zufriedenstellende Lösung 
ist 26, versucht aber wie St. Augustin, tugend
haftes Handeln auf einen späteren Zeitpunkt 
zu verschieben. 

35. Der Gerichtshof hat ständig betont, daß 
Artikel 9 der Richtlinie als eine Ausnahme 
von einer Reihe allgemeiner Regelungen eng 

25 — Urteil in der Rechtssache 252/85, Kommission/Frankreich, 
Slg. 1988, 2243, Randnr. 28. 

26 — Die grundsätzliche Gültigkeit dieser Lösung ist tatsächlich 
zumindest seit 1973 anerkannt; vgl. oben, Nr. 3. 
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ausgelegt werden muß. Es entschied dem
gemäß in der Rechtssache Kommission/ 
Belgien, daß die „in Absatz 2 dieses Artikels 
genannten genauen formalen Kriterien ... den 
Zweck haben, die Abweichungen auf das 
unbedingt Notwendige zu beschränken und 
ihre Überwachung durch die Kommission zu 
ermöglichen.... [Die Regelung über die 
Abweichung] sieht ... eine konkrete und 
gezielte Anwendung vor, um bestimmten 
Erfordernissen und besonderen Situationen 
Rechnung zu tragen." 27 Wie die formalen 
Erfordernisse des Artikels 9 Absatz 2 versu
chen die Bestimmungen des Artikels 9 
Absatz 1 die Abweichungen „auf das unbe
dingt Notwendige" zu beschränken. Die 
Kommission macht daher meiner Ansicht 
nach zu Recht geltend, daß die Notwendig
keit, Vogelbestände aufzufüllen, nicht auf der 
Ebene der einzeln untersuchten Züchter, 
sondern im Hinblick auf den gesamten 
Bestand der wildlebenden Vögel in Gefan
genschaft in dem betreffenden Mitgliedstaat 
ermittelt werden müsse. Dem einzelnen 
Züchter die Entnahme von Vögeln aus der 
Natur zu gestatten, wenn andere Quellen zur 
Verfügung stehen, wäre nicht wirklich erfor
derlich und würde daher dem Ausnahme
charakter der gemäß Artikel 9 erlaubten 
Abweichung nicht Rechnung tragen. 

36. Von seinem Wortlaut her gestattet Arti
kel 9 eine Abweichung nur, „sofern es keine 
andere zufriedenstellende Lösung gibt", und 
nicht, sofern die Durchführung des Verbots 
nur einige Unannehmlichkeiten für diejeni
gen hervorruft, die von ihm betroffen sind, 
oder von ihnen die Änderung ihrer Gewohn
heiten oder, wie Belgien dargelegt hat, den 
Erwerb geeigneter Fertigkeiten für die 
Aufzucht verlangt. Es liegt in der Natur des 

Umweltschutzes, daß in Verfolgung des 
Gemeinwohls von bestimmten Personen
gruppen die Änderung ihres Verhaltens ver
langt werden kann; ein Beispiel hierfür ist in 
der vorliegenden Rechtssache die nach dem 
Erlaß der Richtlinie gebotene Abschaffung 
der „Tenderle" oder „des Fangens von 
Vögeln zu Freizeitzwecken", die beide Bel
gien so hartnäckig bei der Ratifikation des 
Berner Übereinkommens zu verteidigen 
suchte. Daß solche Tätigkeiten 
„angestammt" oder Teil einer „historischen 
und kulturellen Tradition" sein können, 
reicht nicht aus, um eine Abweichung von 
der Richtlinie zu rechtfertigen. 28 

37. Die praktischen Schwierigkeiten für 
bestimmte Züchter würden es nicht rechtfer
tigen, die vollständige Durchführung des 
Verbots des Fangens von wildlebenden 
Vögeln um weitere fünf Jahre ab 1994 zu ver
schieben, wie es das Ziel der innerstaatlichen 
Bestimmungen ist. Erst recht muß bezweifelt 
werden, daß die Möglichkeit, daß nach 
Ablauf dieser Übergangszeit Fangerlaubnisse 
erteilt werden, was nach dem Wortlaut der 
innerstaatlichen Bestimmungen nicht ausge
schlossen ist 29, grundsätzlich mit der Richt
linie vereinbar ist. Gerade um allen derarti
gen praktischen Schwierigkeiten Rechnung 
zu tragen und um den Betroffenen ausrei
chend Zeit für die Änderung ihrer Gewohn
heiten zu geben, gewährte Artikel 18 der 
Richtlinie den Mitgliedstaaten eine Frist 
von zwei Jahren für das Inkraftsetzen der 
„erforderlichen Rechts- und Verwaltungs
vorschriften", um ihren wesentlichen Ver-

27 — Urteil in der Rechtssache C-247/85, Kommission/Belgien, 
zitiert in Fußnote 5, Randnr. 7, Hervorhebung vom Verfas
ser; Urteil in der Rechtssache C-118/94 (Associazione Ita
liana per il WWF u. a. , zitiert in Fußnote 18, Randnr. 21). 

28 — Urteil in der Rechtssache 236/85, Kommission/ 
Niederlande, Slg. 1987, 3989, Randnrn. 21 und 23. 

29 — Der Rechtsberater der belgischen Regierung hat sich 
bemüht, dem Gerichtshof in der mündlichen Verhandlung 
zu versichern, daß die Regelung des Fangs auf Vorrat nach 
Ablauf der Übergangszeit auslaufen werde. 
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pflichtungen aufgrund der Richtlinie nachzu
kommen, ungeachtet der Tatsache, daß, wie 
in der zweiten Begründungserwägung festge
stellt wird, viele wildlebende Vogelarten 
bereits 1979 bedroht waren. Diese Über
gangszeit ist am 6. April 1981 abgelaufen und 
kann nicht noch einmal beginnen, um 
Schwierigkeiten Rechnung zu tragen, die 
Belgien in Übereinstimmung mit der Richtli
nie vor mehr als 15 Jahren hätte angehen 
müssen. 

38. Meiner Ansicht nach sind die prakti
schen Schwierigkeiten, die vom nationalen 
Gericht in seiner ersten Frage genannt wer
den, grundsätzlich nicht geeignet, eine 
andere Lösung als die der Aufzucht von 
Vögeln zu rechtfertigen, ebensowenig wie 
„ein Miglicdstaat sich ... auf Bestimmungen, 
Übungen oder Umstände seiner internen 
Rechtsordnung berufen kann, um die Nicht
einhaltung der in [einer] Richtlinie festgeleg
ten Verpflichtungen und Fristen zu rechtfer
tigen" 30. Ich stimme mit der Kommission 
überein, daß das Bestehen einer Lösung, die 
sich an das in der Richtlinie bestimmte Ver
bot hält, ausreichend ist, um eine Regelung 
gemäß Artikel 9 auszuschließen; schon „die 
Möglichkeit der Fortpflanzung der betref
fenden Vogelarten in der Gefangenschaft" 31 

reichte daher dem Gerichtshof, um das 
Verteidigungsvorbringen Belgiens, das auf 
diese Bestimmung gestützt war, zurückzu
weisen. Ein Mitgliedstaat kann sich nicht auf 
die jahrelange Säumnis bei der Herbeifüh
rung einer zufriedenstellenden Lösung beru
fen, um geltend zu machen, daß eine solche 
Lösung gegenwärtig nicht das Problem lösen 
könne, dem er sich als Folge der Säumnis 
gegenübersieht. 

39. Die Feststellung, ob eine andere zufrie
denstellende Lösung bei einem gegebenen 
Sachverhalt besteht, ist natürlich Sache des 
nationalen Gerichts. Eine solche Feststellung 
muß meiner Ansicht nach auf objektiv über
prüfbare Umstände, wie etwa auf die von der 
Kommission angesprochenen wissenschaftli
chen und technischen Erwägungen gestützt 
werden. Die Tatsache, daß ein spezielles Pro
blem, zu dem die Anwendung der Richtlinie 
in einem anderen Mitgliedstaat oder in ande
ren Teilen desselben Mitgliedstaates geführt 
hat, ohne Rückgriff auf eine Abweichung 
gelöst wurde, legt sehr nahe, daß eine ähnli
che Lösung in dem Mitgliedstaat oder dem 
Teil des Mitgliedstaates möglich wäre, der 
die Abweichung in Anspruch nehmen will. 
Angesichts des Ausnahmecharakters einer 
abweichenden Regelung und angesichts der 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 5 EG-Vertrag, die Erfüllung der Auf
gaben der Gemeinschaft zu erleichtern, wäre 
eine Abweichung unter solchen Umständen 
nur aufgrund einer objektiven Darlegung der 
Gründe zu rechtfertigen, aus denen Lösun
gen, die auf den ersten Blick zufriedenstel
lend sind, nicht möglich sein sollen. 

40. Wie mehrfach im Verlauf des Ausgangs
verfahrens gezeigt worden ist, enthält die 
Verordnung vom 14. Juli 1994 einen gewis
sen Widerspruch. Einerseits erkennt die Ver
ordnung ausdrücklich an, daß die Aufzucht 
wildlebender Vögel in Gefangenschaft 
möglich ist, und sieht zur Förderung dieser 
Tätigkeit eine Reihe von Bestimmungen vor; 
insbesondere haben nur diejenigen einen 
Anspruch auf eine Fangerlaubnis, die die im 
Anhang XIV der Verordnung enthaltenen 
Aufzuchtrichtlinien beachten (in den Jahren 
1994 bis 1997) oder eine amtliche Bescheini
gung einer erfolgreichen Zuchttätigkeit besit
zen (nach der Übergangszeit). Andererseits 
ergibt sich aus dem Brochier-Report, daß 
erfolgreiche Züchter wildlebende Vögel nicht 

30 — Urteil vom 19. September 1996 in der Rechtssache 
C-236/95 (Kommission/Griechenland, Slg. 1996, I-4459, 
Randnr. 18). 

31 — Urteil in der Rechtssache 247/85, zitiert in Fußnote 5, 
Randnr. 41, Hervorhebung vom Verfasser. 
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zu fangen brauchen, um ihre Bestände zu 
erhalten, und daß die Umsetzung der Emp
fehlungen des Berichts zu einem schnellen 
Anwachsen der Vermehrungsrate der betref
fenden Vogelpopulationen führen müßte. 
Fangerlaubnisse können folglich nur denjeni
gen erteilt werden, die grundsätzlich keine 
wildlebenden Vögel zu fangen brauchen, um 
ihre Vogelbestände zu erneuern. 

41. Es ist auch nicht klar, weshalb eine 
Übergangszeit von mindestens fünf Jahren 
(und keine Höchstgrenze) bereits im voraus 
festgelegt worden ist; die CSWCN hat in 
ihrer Stellungnahme dargelegt, daß die Fest
legung einer Fangquote fünf Jahre im voraus 
auf jeden Fall wissenschaftlich nicht gerecht
fertigt sei und nicht gewährleiste, daß das 
Kriterium der „geringen Mengen" von einem 
Jahr zum anderen beachtet werde 32. Falls die 
Übernahme geeigneter Zuchtpraktiken 
innerhalb eines kürzeren Zeitraums eine 
zufriedenstellende Lösung für das Problem 
der Erhaltung der Bestände wildlebender 
Vögel in der Gefangenschaft liefern kann, hat 
die Fangpraxis ihre Daseinsberechtigung und 
insbesondere jede Berechtigung gemäß Arti
kel 9 verloren, auf die sie sonst Anspruch 
erheben könnte. Da eine Abweichung außer
dem „auf das unbedingt Notwendige" 
beschränkt werden muß, muß das von 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c aufgestellte 
Kriterium der „geringen Mengen" eher als 
Höchstgrenze denn als eine allgemein 
anwendbare Norm angesehen werden; diese 
Bestimmung gestattet daher nicht, die Fang
quoten im voraus für einen Zeitraum von 
fünf Jahren ohne Rücksicht auf das in einem 
bestimmten Jahr „unbedingt Notwendige" 
festzulegen. 

42. Die in der vorliegenden Rechtssache 
streitigen Bestimmungen setzen als festste
hend voraus, daß das Aufstellen von Erfor
dernissen für die Aufzucht eine umgehende 
Lösung des Problems der Erhaltung von 
Beständen wildlebender Vögel in der Gefan
genschaft bringt. Meiner Ansicht nach wäre 
der richtige Weg, zunächst eine Lösung zu 
finden, die mit der Richtlinie übereinstimmt, 
insbesondere eine solche, die sich als zufrie
denstellend in anderen Teilen der Gemein
schaft herausgestellt hat, und erst dann auf 
eine Abweichung zurückzugreifen, sofern 
dargetan werden kann, daß das ursprüngliche 
Problem fortbesteht. Wird die Erteilung der 
Fangerlaubnis von der Beachtung der Auf
zuchterfordernisse abhängig gemacht, so 
halte ich dies im übrigen keineswegs für die 
einzig gangbare Lösung. Die Kommission 
hat vorgeschlagen, die Züchter zur Zusam
menarbeit anzuhalten, und die Beteiligte 
führte in ihren Anträgen an den Conseil 
d'État vom 15. Dezember 1994 aus, daß die 
wallonischen Vogelliebhaber ihre Bestände 
an wilden Kanarienvögeln im freien Aus
tausch von Exemplaren mit ihren flämischen 
Partnern erworben hätten. Diese Möglich
keiten bleiben noch zu erkunden, bevor 
abschließend festgestellt werden kann, daß 
der Fang in der Natur gerechtfertigt ist. 

43. Die erste Frage sollte daher dahin beant
wortet werden, daß unter den in der Vor
lageentscheidung dargestellten Umständen 
aus der Tatsache, daß die Durchführung des 
Verbots des Fangens von Vögeln zahlreiche 
Züchter zwingen würde, ihre Anlagen zu 
verändern und bestimmte Gewohnheiten 
aufzugeben, nicht geschlossen werden darf, 
daß es an einer anderen zufriedenstellenden 
Lösung fehlt, um so eine Abweichung zu 
rechtfertigen. 32 — Stellungnahme vom 12. Juli 1994, zitiert in Fußnote 14, 

2. Abschnitt. 
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Β — Die zweite Frage 

44. Mit dieser Frage möchte das vorlegende 
Gericht wissen, ob die Gefahr der Inzucht 
bei wildlebenden Vogelarten, die in Gefan
genschaft für Freizeitzwecke aufgezogen 
worden sind, den Fang in der Natur rechtfer
tigen würde und bejahendenfalls in welchem 
Umfang. 

45. Wie der Gerichtshof in der Rechtssache 
Vergy entschieden hat 33, will die Richtlinie 
nicht Exemplare von Vögeln schützen, die in 
Gefangenschaft geschlüpft sind und aufgezo
gen wurden. Hieraus folgt, daß jede Abwei
chung vom Verbot des Fangens in der Natur, 
die mit der Gefahr der Inzucht bei Vogel-
beständen in der Gefangenschaft begründet 
wird, nur gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchsta
be c der Richtlinie als „vernünftige Nut
zung" und nur in „geringen Mengen" 
gerechtfertigt sein kann. Da die Richtlinie 
nicht die Aufzucht von wildlebenden Vögeln 
in der Gefangenschaft verbietet, können 
Hilfstätigkeiten, die unbedingt für diese Auf
zucht notwendig sind, wie der Fang zur Ver
meidung der Inzucht, grundsätzlich eine 
„vernünftige Nutzung" darstellen. 

46. Wie beim Fang zum Auffüllen der 
Bestände setzt eine Abweichung zur Vermei
dung von Nachteilen der Inzucht voraus, 
daß es keine andere zufriedenstellende 

Lösung gibt. Der Mitgliedstaat ist daher ver
pflichtet, objektiv und wissenschaftlich nach
zuweisen, daß tatsächlich die Gefahr der 
Inzucht besteht 34 und daß die Abweichung, 
auf die er sich stützen möchte, jede der nach
weislich bestehenden Gefahren beseitigen 
würde. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt 
sind, wäre meiner Ansicht nach der Fang in 
der Natur in dem Maße gerechtfertigt, wie er 
als unbedingt notwendig nachgewiesen wer
den kann. Die Menge, die gefangen werden 
könnte, müßte daher, wie die Kommission 
dargelegt hat, genau dem entsprechen, was 
zur Vermeidung von Inzuchtproblemen not
wendig ist, wobei das Kriterium der „gerin
gen Mengen", wie es vom Gerichtshof ausge
legt wird 35, die absolute Höchstgrenze wäre. 

47. Wie der Gerichtshof zudem in ständiger 
Rechtsprechung, zuletzt in der Rechtssache 
Associazione Italiana per il WWF u. a. 36, 
entschieden hat, müssen „die Kriterien, auf
grund deren die Mitgliedstaaten von den in 
der Richtlinie ausgesprochenen Verboten 
abweichen dürfen, in eindeutige innerstaatli
che Bestimmungen übernommen werden". 
Hieraus ergibt sich, daß der Fang zur Ver
meidung von Inzucht nur gerechtfertigt sein 
könnte, wenn er in den einschlägigen, in dem 
Mitglicdstaat geltenden Rechtsvorschriften 
ausdrücklich vorgesehen wäre und gemäß 
Artikel 9 in engen Grenzen gehalten würde. 
Die Feststellung, ob die fraglichen inner
staatlichen Bestimmungen diesen Erforder
nissen genügen, ist eindeutig Sache des vor
legenden Gerichts. 

33 — Rechtssache C-149/94, a. a. O., zitiert in Fußnote 18. 

34 — Die CSWCN vertrat in ihrer Stellungnahme die Auffas
sung, daß die Zahl der in Gefangenschaft geschlüpften 
Vögel der am weitesten verbreiteten, hier in Frage stehen
den Arten mehr als ausreichend war, um jede Gefahr der 
Inzucht auszuschließen (Anhang B der Stellungnahme vom 
12. Juli 1994, zitiert in Fußnote 14); der Brochicr-Bericht 
hat diese Frage nicht angesprochen. 

35 — Vgl. oben, Nr. 31. 

36 — Urteil in der Rechtssache C-118/94, zitiert in Fußnote 18, 
Randnr. 22. 
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SCHLUSSANTRÄGE VON HERRN FENNELLY — RECHTSSACHE C-10/96 

V — Ergebnis 

48. Nach alledem schlage ich vor, die vom belgischen Conseil d'État vorgelegten 
Fragen wie folgt zu beantworten: 

1) Artikel 9 der Richtlinie 79/409/EWG vom 2. April 1979 über die Erhaltung 
der wildlebenden Vogelarten ist dahin auszulegen, daß er es einem Mitglied
staat verwehrt, unter Verhältnissen wie denen, die Anlaß für das Ausgangs
verfahren gegeben haben, den Umstand, daß das Verbot des Fangens von 
Vögeln zu Freizeitzwecken zahlreiche Vogelliebhaber zwingen würde, ihre 
Anlagen zu verändern und bestimmte Gewohnheiten aufzugeben, zu berück
sichtigen, um eine Abweichung gemäß dieser Bestimmung in Anspruch neh
men zu können. 

2) Die Vermeidung der Inzucht in Populationen wildlebender Vögel, die zu 
Freizeitzwecken in Gefangenschaft geschlüpft sind und aufgezogen wurden, 
kann, sofern die Existenz dieser Gefahr objektiv und wissenschaftlich nachge
wiesen ist und keine andere zufriedenstellende Lösung besteht, eine Abwei
chung gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie rechtfertigen, 
sofern die im betreffenden Mitgliedstaat geltenden Rechtsvorschriften die 
genaue Beachtung dieser Bestimmung gewährleisten. 
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